
 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 9 gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  

 

Unter Tagesordnungspunkt 9 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die Gesellschaft zu 

ermächtigen, bis zum Ablauf des 23. Juni 2031 eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 % des 

Grundkapitals gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben.  

 

Der Erwerb der eigenen Aktien kann als Kauf über die Börse, mittels eines an alle Aktionäre 

der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer öffentlichen Auffor-

derung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. 

 

Sofern die Anzahl der zum Kauf angedienten bzw. angebotenen Aktien das von der Gesellschaft 

insgesamt zum Erwerb vorgesehene Volumen übersteigt, d.h. der Gesellschaft insgesamt mehr 

Aktien zum Kauf angeboten wurden als von der Gesellschaft gekauft werden sollen, muss die 

Annahme unter partiellem Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre statt nach dem Ver-

hältnis der Beteiligungsquoten im Verhältnis der jeweils angedienten bzw. angebotenen Aktien 

erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Ak-

tien je Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen können in einem sol-

chen Fall vorgesehen werden. Diese Möglichkeiten dienen dazu, gebrochene Beträge bei der 

Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleinere Restbestände zu vermeiden und damit die 

technische Abwicklung zu erleichtern und das Zuteilungsverfahren zu vereinfachen. Auch in-

soweit wird daher ein eventuelles Recht der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien partiell aus-

geschlossen. 

 

Die Ermächtigung umfasst auch die Verwendung bzw. Veräußerung eigener Aktien, die nach-

folgend näher beschrieben wird, insbesondere, soweit sie mit einem Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre verbunden ist: 

 

- Der Vorstand soll unter Tagesordnungspunkt 9 lit. d) aa) ermächtigt werden, im Fall der 

Veräußerung von Aktien gegen Barzahlung das Bezugsrecht der Aktionäre in entspre-

chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG für Aktien im rechnerischen Betrag 

von bis zu 10 % des Grundkapitals ausschließen zu dürfen, wobei die 10 %-Grenze ins-

gesamt, also bei Zusammenrechnung mit etwaigen anderen Ermächtigungen nach § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG, nicht überschritten werden darf. Die mit der Ermächtigung eröffnete 

Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene 

Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger verkaufen zu können. Weiterhin können 

hierdurch zusätzlich neue Aktionärsgruppen gewonnen werden. Die Möglichkeit des Be-

zugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, die sich aufgrund der jewei-

ligen Börsensituation bietenden Möglichkeiten ohne zeit- und kostenaufwendige Ab-

wicklung eines Bezugsrechts insbesondere zu einer schnelleren und kostengünstigeren 



   

Platzierung zu nutzen. Der Vorstand wird sich bei der Festlegung des endgültigen Veräu-

ßerungspreises – unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, 

einen etwaigen Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig wie möglich zu halten. Der Ab-

schlag auf den Börsenpreis soll voraussichtlich nicht mehr als 3 %, jedenfalls aber nicht 

mehr als 5 %, des aktuellen Börsenkurses der Stückaktie der Gesellschaft betragen. Hier-

durch werden die Aktionäre vor einer unzulässigen Verwässerung ihres Anteilsbesitzes 

geschützt. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote 

durch Kauf von Aktien über die Börse zu vergleichbaren Bedingungen aufrechtzuerhal-

ten. 

 

- Die unter Tagesordnungspunkt 9 lit. d) bb) beantragte Ermächtigung zum Bezugsrechts-

ausschluss versetzt den Vorstand in die Lage, ohne Beanspruchung der Börse eigene Ak-

tien der Gesellschaft kurzfristig für den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich 

Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften zur Verfügung zu 

haben. Die Gesellschaft steht in Wettbewerb zu anderen Unternehmen und muss deshalb 

jederzeit in der Lage sein, im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu 

können, wozu es auch gehört, Unternehmen oder Beteiligungen daran zur Verbesserung 

der Wettbewerbssituation erwerben zu können. Der Erwerb von Unternehmen oder Be-

teiligungen erfolgt in der Regel durch eine Gegenleistung in Geld. In bestimmten Fällen 

sind Anbieter aber auch an einer Gegenleistung ganz oder teilweise in Form von Aktien 

der erwerbenden Gesellschaft interessiert. Käufer, die eigene Aktien anbieten können, 

haben somit einen Wettbewerbsvorteil beim Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen 

oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der 

Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Er-

werb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sons-

tigen Vermögensgegenständen schnell und flexibel ausnutzen zu können, insbesondere 

auch durch Gewährung eigener Aktien. Die liquiditätsschonende Nutzung von Erwerbs-

möglichkeiten kann auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur 

sinnvoll sein. 

 

- Ferner kann es zweckmäßig sein, zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten 

bzw. Wandlungspflichten anstelle einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Ak-

tien unter Ausschluss des Bezugsrechts einzusetzen. Auch schafft die unter Tagesord-

nungspunkt 9 lit. d) cc) vorgeschlagene Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht 

der Aktionäre zugunsten der Gläubiger von Schuldverschreibungen (einschließlich Ge-

nussrechten) mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht teilweise 

auszuschließen, um, anstelle einer Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises, den 

Gläubigern bereits bestehender Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. den Gläubigern von 

mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht 

auf Aktien als Verwässerungsschutz gewähren zu können. 



   

 

- Die Gesellschaft soll unter Tagesordnungspunkt 9 lit. d) dd) ermächtigt werden, die er-

worbenen eigenen Aktien als Belegschaftsaktien Mitarbeitern der Gesellschaft oder mit 

ihr verbundener Unternehmen sowie Mitgliedern der Geschäftsführungen von mit der 

Gesellschaft verbundenen Unternehmen zum Erwerb anzubieten. Hierdurch soll die Ge-

sellschaft die Möglichkeit erhalten, diesen Mitarbeitern Aktien anzubieten, auch ohne auf 

das Genehmigte Kapital zurückgreifen zu müssen. Bei der Entscheidung über die Art der 

Aktienbeschaffung zur Ausgabe von Belegschaftsaktien wird sich der Vorstand allein von 

den Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre leiten lassen. Die zusätzlich vorgese-

hene Möglichkeit der Nutzung vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung 

kann wirtschaftlich sinnvoll sein, die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität erhöhen. 

Die Ausgabe eigener Aktien an Mitarbeiter, in der Regel unter der Auflage einer mehr-

jährigen angemessenen Sperrfrist, liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, 

weil hierdurch die Identifikation mit dem Unternehmen und damit die Steigerung des 

Unternehmenswerts gefördert werden. Bei der Bemessung des von Mitarbeitern zu ent-

richtenden Kaufpreises kann eine bei Belegschaftsaktien übliche und am Unternehmens-

erfolg orientierte angemessene Vergünstigung gewährt werden. Soweit eine Ausgabe von 

eigenen Aktien an Führungskräfte der Zustimmung des Aufsichtsrats der betreffenden 

Gesellschaft bedarf, werden eigene Aktien nur nach vorheriger Zustimmung des betref-

fenden Aufsichtsrats zum Erwerb angeboten. Neben einer unmittelbaren Übertragung der 

Aktien durch die Gesellschaft soll es auch möglich sein, dass erworbene Aktien zunächst 

an ein Kreditinstitut übertragen werden, das die Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, 

sie ausschließlich Mitarbeitern der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen oder 

Mitgliedern der Geschäftsführungen verbundener Unternehmen zu übertragen. Durch 

diese Verfahrensweise kann die Abwicklung erleichtert werden. 

 

- Weiterhin sollen die erworbenen Aktien von der Gesellschaft bei der etwaigen Durchfüh-

rung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der den Aktionären ange-

boten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage 

gegen Gewährung neuer Aktien in die Gesellschaft einzulegen, verwendet werden kön-

nen. Die Durchführung einer Aktiendividende unter Verwendung eigener Aktien kann 

beispielsweise als an alle Aktionäre gerichtetes Angebot unter Wahrung ihres Bezugs-

rechts und unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) erfolgen. Im 

Einzelfall kann es allerdings je nach Kapitalmarktsituation vorzugswürdig sein, die 

Durchführung einer Aktiendividende unter Verwendung eigener Aktien so auszugestal-

ten, dass der Vorstand zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter Wah-

rung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) eigene Aktien zum 

Bezug gegen Abtretung ihres Dividendenanspruchs anbietet, jedoch formal das Bezugs-

recht der Aktionäre insgesamt ausschließt. Die Durchführung der Aktiendividende unter 

formalem Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die Durchführung der Aktiendivi-

dende zu flexibleren Bedingungen. Angesichts des Umstands, dass allen Aktionären die 



   

eigenen Aktien angeboten werden und überschießende Dividenden-Teilbeträge durch 

Zahlung der Bardividende abgegolten werden, erscheint auch insoweit der unter Tages-

ordnungspunkt 9 lit. d) ee) vorgesehene Bezugsrechtsausschluss als gerechtfertigt und 

angemessen. Bei der Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung oder eine Kom-

bination verschiedener Arten der Aktienbeschaffung zur Finanzierung solcher Maßnah-

men wird sich der Vorstand allein von den Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre 

leiten lassen. 

 

- Schließlich soll der Vorstand gemäß Tagesordnungspunkt 9 lit. e) Satz 2 für den Fall der 

Veräußerung der Aktien über ein Veräußerungsangebot an alle Aktionäre ermächtigt wer-

den, das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen, um die Abwick-

lung zu erleichtern. 

 

- Die erworbenen eigenen Aktien sollen nach Tagesordnungspunkt 9 lit. d) ff) von der Ge-

sellschaft auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden kön-

nen. Dies führt grundsätzlich zur Herabsetzung des Grundkapitals. Abweichend hiervon 

wird der Vorstand aber auch ermächtigt, die Einziehung ohne Veränderung des Grund-

kapitals durchzuführen. In diesem Fall erhöht sich durch die Einziehung der Anteil der 

übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG. 

 

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann auch hinsichtlich solcher Aktien Ge-

brauch gemacht werden, die aufgrund von Ermächtigungsbeschlüssen früherer Hauptversamm-

lungen nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wurden. Dies gilt auch für Aktien, die von Kon-

zerngesellschaften oder gemäß § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. 

 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der Ermächtigung 

im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. Er wird der Hauptversammlung über 

jede Ausnutzung der Ermächtigung berichten. 

 

Berlin, im Mai 2026 

Cantourage Group SE 

Der Vorstand 

 


